
   

Anfragen zum Plenum  

zum im Sitzungsplan vorgesehenen Plenum am 19.10.2021 

 

 

Anfrage zum Plenum der Abgeordneten Rosi   S t e i n b e r g e r    (GRÜ): 

 

Bezugnehmend auf die Anlage 2 zur Antwort zur Schriftlichen Anfrage „Mögli-

che Standorte für ein neues ICE-Werk in Bayern“ vom 08.09.2021 (noch keine 

Drs.-Nr., Frage 4.2), frage ich die Staatsregierung, über welche weiteren Informa-

tionen zu den jeweiligen von der IMBY verwalteten Grundstücken sie verfügt 

(wie z.B. genaue Adresse, künftige Art der Nutzung, Kaufpreis und Käufer)? 

 

 

 

Antwort des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr: 

 

Im Rahmen der Vertragsverhandlungen zu Immobiliengeschäften sagt die Immo-

bilien Freistaat Bayern (IMBY) allen Verhandlungspartnern stets Vertraulichkeit 

zu und verweist zudem darauf, dass die vorlagepflichtigen Verhandlungsergeb-

nisse zur Wahrung der Vertraulichkeit im zuständigen Ausschuss für Staatshaus-

halt und Finanzfragen als Grundstücksangelegenheit in nicht-öffentlicher Sitzung 

behandelt werden. Durch diese strikte Vorgehensweise kann der Schutz der in 

den Verträgen enthaltenen vertraulichen und personenbezogenen Daten, wie bei-

spielsweise die Höhe des Kaufpreises oder der Name des Vertragspartners, ge-

währleistet werden. Auf die Vertraulichkeit ist nach Inkrafttreten der DSGVO 

verstärkt zu achten. In einer Vielzahl von Verträgen werden explizit Verschwie-

genheitsklauseln vereinbart. 

 

Die vereinbarte Vertraulichkeit und die Behandlung der Vorgänge in nicht-

öffentlicher Sitzung würden konterkariert werden, wenn zu einem Vorgang in 

einer nachfolgenden Anfrage Auskunft über schutzwürdige Daten des Vertrags-



partners erteilt würde. Abgeordneten steht allerdings jederzeit die Möglichkeit 

offen, die Unterlagen über das Büro des Haushaltsausschusses einzusehen. 

 

Die nachgefragten Details zu den seitens der IMBY genannten Grundstücke (An-

lage 2 zur Antwort zur Schriftlichen Anfrage „mögliche Standorte für ein neues 

ICE-Werk in Bayern) werden überdies nicht umfänglich statistisch erfasst. Eine 

Beantwortung der Frage wäre daher überdies, ungeachtet der vorstehend genann-

ten Gesichtspunkte, innerhalb der zur Verfügung stehenden Zeit nicht oder nur 

mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 


